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Polizeiliche Maßnahmen für nicht schiffbare und nicht 
klassifizierte Wasserläufe
Das Wassergesetzbuch legt die polizeilichen Vorschriften 
für nicht klassifizierte Wasserläufe in weitgehend 
ähnlicher Weise fest wie für nicht schiffbare Wasserläufe.
Wir werden diese Vorschriften hier nicht im Detail 
behandeln und verweisen den Leser direkt auf die 
entsprechenden Artikel des Gesetzbuches.
Neben der bereits oben erwähnten Verpflichtung, für Arbeiten 
innerhalb von sechs Metern von der Böschungskrone eine 
Genehmigung des Verwalters einzuholen, ist insbesondere 
die Pflicht hervorzuheben, dass saisonale Wasserentnahmen 
aus nicht schiffbaren oder nicht klassifizierten Wasserläufen 
auf der Grundlage eines Anrainerrechts erfolgen müssen und 
vorher beim Verwalter anzuzeigen sind. Der Verwalter kann 
über diese Erklärung Bedingungen für die Durchführung der 
Entnahme festlegen, und die Erklärung muss alle sechs Jahre 
erneuert werden.
Eine Erklärung ist jedoch nicht erforderlich für Entnahmen 
durch Personen mit Anrainerrecht, wenn diese: häuslichen 
Zwecken dienen (nicht als häusliche Zwecke gelten etwa 
das Befüllen von Schwimmbecken, das Waschen von Autos 
oder das Bewässern von Rasenflächen), der Tränkung von 
Vieh dienen, sofern hierfür eine Vorrichtung verwendet 
wird, die auf einer Wiese entlang oder durch einen 
Wasserlauf installiert ist und das Tränken ermöglicht, ohne 
dass das Vieh Zugang zum Wasserlauf hat.
Das Wassergesetzbuch legt außerdem die Bedingungen 
für die Einrichtung einer Wassereinleitung oder einer 
Wasserentnahme von nicht trinkbarem Wasser, das nicht 
für den menschlichen Verbrauch bestimmt ist, in einem 
nicht schiffbaren oder nicht klassifizierten Wasserlauf 
fest. Diese Bedingungen müssen im Rahmen der Erteilung 
entsprechender Genehmigungen berücksichtigt werden.
Hinzufügung neuer Klassifizierungsrubriken
Anhang 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung 
vom 4. Juli 2002, der die Liste der Projekte festlegt, 
die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
sowie der klassifizierten Anlagen und Tätigkeiten oder 
der Anlagen bzw. Tätigkeiten mit einem Risiko für 
den Boden, wird geändert. Diese Änderung sieht vor: 
die Rubrik 40.10.01.05 um eine Klasse 3 zu ergänzen 
(Wasserkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 
weniger als 0,01 MW), eine neue Rubrik 41.00.05 für 
dauerhafte Oberflächenwasserentnahmen von nicht 
potabilisierbarem Wasser, das nicht für den menschlichen 
Verbrauch bestimmt ist, einzuführen.

Verpflichtende Abstimmung
Wie oben erwähnt, sieht das Wassergesetzbuch eine verpflichtende Abstimmung des Verwalters mit der DNF 
vor für: die Durchführung von Unterhalts- und kleineren Instandsetzungsarbeiten (mit Ausnahme bestimmter 
ausdrücklich aufgelisteter Arbeiten), die Erteilung von Domänen-Genehmigungen, die Ausführung von Arbeiten 
durch den Verwalter, die über Unterhalts- und kleinere Instandsetzungsarbeiten hinausgehen, den Verkehr oder die 
Organisation des Verkehrs von Fahrzeugen, die nicht für die Schifffahrt bestimmt sind, auf den Ufern, Deichen und 
im Minderbett der Wasserläufe sowie an allen Furten, soweit hierfür eine vorherige Genehmigung gemäß Artikel 
58bis des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über den Naturschutz erforderlich ist.

Der Verwalter muss sich außerdem mit dem ÖDW – Abteilung Umwelt und Wasser (DEE) abstimmen in folgenden Fällen:
- bei der Durchführung von Arbeiten, die gemäß Artikel D.40 des Wassergesetzbuches einer vorherigen Domänen-
Genehmigung unterliegen;
- bei der Durchführung von Arbeiten durch die Verwalter der Wasserläufe der 2. und 3. Kategorie, die über die in 
Artikel D.37 §1 des Wassergesetzbuches genannten Unterhalts- und kleineren Instandsetzungsarbeiten hinausgehen.
Es wird jedoch präzisiert, dass eine Abstimmung mit dem DEE nur erforderlich ist, wenn die Arbeiten eine oder 
mehrere neue Veränderungen der physikalischen Eigenschaften eines Wasserlaufs verursachen können, die geeignet 
sind, den guten Zustand oder das gute ökologische Potenzial eines Oberflächenwasserkörpers dauerhaft zu 
verschlechtern oder dessen Erreichung zu verhindern.
Sowohl die Abstimmung mit dem DNF als auch mit dem DEE muss in zwei Fällen nicht organisiert werden:
- wenn es sich um Maßnahmen handelt, die im Rahmen eines PARIS geplant sind, sofern diese Maßnahmen hinsichtlich 
Durchführungszeitraum, Standort, Dauer, Ausführungsweise und Umfang ausreichend genau beschrieben sind;
- bei dringenden Maßnahmen aufgrund eines plötzlichen und unvorhersehbaren Ereignisses, das ohne rasches 
Eingreifen Schäden für Personen oder Güter verursachen könnte. In diesem Fall informiert der zuständige Verwalter 
den DNF so schnell wie möglich über den Ort des Eingreifens und die geplanten dringenden Maßnahmen.
Wenn eine Abstimmung erforderlich ist, erfolgt sie in Form einer Stellungnahme, deren Modalitäten festgelegt sind 
und die gegebenenfalls eine Ortsbesichtigung umfassen kann.
Die vom DNF oder DEE abgegebene Stellungnahme ist eine einfache Stellungnahme. Das bedeutet, dass der 
Verwalter davon abweichen kann, sofern – wenn die Stellungnahme im Rahmen der Erteilung einer Genehmigung 
eingeholt wurde – eine besondere Begründung gegeben wird. Gegen die Entscheidung des Verwalters, Arbeiten 
entgegen der Stellungnahme des DNF oder des DEE auszuführen, ist kein Verwaltungsrechtsmittel vorgesehen, auch 
wenn diese Praxis nur begrenzt mit dem Grundsatz einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserläufe vereinbar ist.
Die Stellungnahme des DNF oder DEE muss innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem ersten Werktag nach dem 
elektronischen Versand der Anfrage übermittelt werden, außer wenn eine Ortsbesichtigung durchgeführt wird (in 
diesem Fall muss die Stellungnahme innerhalb von acht Tagen nach der Ortsbesichtigung übermittelt werden). Wird 
innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme abgegeben, gilt sie als günstig (zustimmend).

Quelle : Arnaud Ransy - Newsletter UVCW 26/11/2024

Beispiel für eine Beeinträchtigung eines Wasserlaufs (Wasserentnahme)

Provinzielle Feststellungsbeamte
Der reglementarische Teil des Umweltgesetzbuches 
wird durch einen Artikel R.105/1 ergänzt, um es 
den Provinzräten zu ermöglichen, provinzielle 
Feststellungsbeamte zu benennen, die mit der Ermittlung 
und Feststellung von Verstößen im Bereich der nicht 
schiffbaren und nicht klassifizierten Wasserläufe betraut 
sind (Art. D.408 und R.83 des Wassergesetzbuches). 
Der neue Erlass schafft damit eine neue Kategorie von 
Umwelt-Feststellungsbeamten. 

Rechtsordnung der Wasserläufe vollständig
- Fortsetzung -
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ReCarbon

Das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 ist ein zentrales Ziel der Europäischen Union. Um dieses Ziel zu 
verwirklichen, spielen naturbasierte Lösungen eine entscheidende Rolle, insbesondere durch die natürliche 
Bindung und Speicherung von Kohlenstoff. Zu den wichtigsten Ökosystemen in diesem Zusammenhang 
zählen Feuchtgebiete und Auenlandschaften, deren Böden sehr große Mengen an Kohlenstoff enthalten, 
die sich über Tausende von Jahren angesammelt haben. Ihr Schutz und ihre Wiederherstellung sind daher 
von entscheidender Bedeutung – sowohl um Kohlenstoffverluste zu vermeiden als auch um natürliche 
Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels zu stärken.

Der erste Schritt des Projekts ReCarbon bestand darin, 
die in den Böden der Auenlandschaften vorhandenen 
Kohlenstoffvorräte präzise zu quantifizieren. Im 
Emmels-Tal wurden zwei große Teilgebiete untersucht: 
das obere Tal der Amel und der Emmels (von Sankt 
Vith und Amel bis Montenau) sowie das mittlere Tal der 
Amel (von Montenau bis Stavelot). Insgesamt wurden 
40 Probenahmestellen analysiert, die unterschiedliche 
Landnutzungen (intensiv genutztes Grünland, 
Auenwälder, offene naturnahe Lebensräume) sowie 
verschiedene Bodentypen, insbesondere schluffige und 
torfige Böden, abdecken.
Die Mehrheit der Standorte war im Rahmen von 
Renaturierungsmaßnahmen seit mehr als zehn Jahren 
wiedervernässt worden, während einige entwässerte 
Grünlandflächen als Vergleichsstandorte dienten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Auenböden im Emmels-
Tal deutlich höhere Kohlenstoffmengen speichern als 
Böden außerhalb der Aue, was ihre Schlüsselrolle für die 

Abschwächung des Klimawandels bestätigt. Auch wenn 
diese Vorräte etwas geringer sind als in einigen anderen 
belgischen Auenlandschaften, stellen sie dennoch sehr 
bedeutende langfristige Kohlenstoffreservoire dar.
Die gemeinsame Analyse der sechs ReCarbon-Standorte 
zeigt mehrere klare Trends. Die Landnutzung spielt 
eine entscheidende Rolle: Auenwälder und offene 
naturnahe Lebensräume weisen in der Regel höhere 
Kohlenstoffvorräte auf als intensiv bewirtschaftetes 
Grünland. Schließlich enthalten wiedervernässte Auen 
signifikant mehr Kohlenstoff als entwässerte Flächen, 
was den Nutzen der Wiederherstellung natürlicherer 
hydrologischer Regime unterstreicht. Hingegen wurde 
kein deutlicher Unterschied zwischen seit langem 
wiedervernässten und erst kürzlich restaurierten 
Standorten festgestellt, was darauf hindeutet, dass sich 
die Kohlenstoffakkumulation nach der Wiedervernässung 
relativ rasch stabilisieren könnte.

Messung des Kohlenstoffs in Auenböden
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Die Dynamik des Kohlenstoffs langfristig verstehen

Über die bloße Menge an gespeichertem 
Kohlenstoff hinaus beschäftigt sich das Projekt 
ReCarbon auch mit dessen Stabilität über die Zeit. 
Daher wurde im Emmels-Tal eine zweite, vertiefte 
Forschungsrunde durchgeführt, die sich auf die 
Entwicklung der Auenböden während der letzten 
Jahrtausende (Holozän) konzentrierte. Diese Böden 
wurden seit dem Holozän durch Flussbewegungen, 
Sedimentablagerungen und Torfbildung geprägt.
Im Herbst 2025 wurden an 48 Standorten Messungen 
der Treibhausgasflüsse durchgeführt, insbesondere 
von Kohlendioxid (CO₂) und Methan (CH₄), parallel 
zu Temperatur- und Feuchtemessungen der 
Böden. Zudem wurden Bodensenken ausgegraben, 
um die vollständigen Sedimentablagerungen 
zu analysieren, und fast 200 Oberbodenproben 
entnommen, um deren Kohlenstoff- und 
Stickstoffgehalt zu bestimmen.
Diese Daten ermöglichen es, die Geschichte der 
Kohlenstoffakkumulation im Tal zu rekonstruieren und 
besser zu verstehen, wie vergangene Veränderungen 
der Hydrologie und Vegetation die heutigen 
Böden beeinflusst haben. Anschließend fließen 
sie in Modelle ein, die unterschiedliche Szenarien 
zukünftiger Bewirtschaftung (Wiedervernässung, 
Beweidung, Flussbettgestaltung) simulieren, um die 
effektivsten Strategien zu identifizieren, damit die 
Auenlandschaften auch unter den Bedingungen des 
Klimawandels als Kohlenstoffsenken erhalten bleiben.

Governance und Umsetzung vor Ort

Das Projekt ReCarbon beschränkt sich nicht nur auf biophysikalische Aspekte, sondern befasst sich auch mit den 
sozialen und institutionellen Dimensionen der Auenbewirtschaftung. Analysen der öffentlichen Politik und Interviews 
mit lokalen Akteuren (Landwirt:innen, Bewirtschafter:innen, Entscheidungsträger:innen, Tourismussektor) 
ermöglichten die Identifizierung von Hebeln und Hemmnissen für die Umsetzung kohlenstoffförderlicher Praktiken.
In der Wallonie unterstützen bereits mehrere bestehende politische Rahmenwerke, wie der Wassercode oder 
Strategien zur Förderung der Biodiversität, indirekt die Wiederherstellung von Auenlandschaften. Allerdings wird 
die Kohlenstoffspeicherung dort noch selten als explizites Ziel behandelt. Die wichtigsten identifizierten Hindernisse 
betreffen die Komplexität der Governance, die Fragmentierung der Zuständigkeiten, die Zersplitterung des 
Grundeigentums, wirtschaftliche Zwänge und den Bedarf an technischer Begleitung.
Im Emmels-Tal erkennen die lokalen Akteure im Allgemeinen die ökologischen und sozialen Vorteile der 
Wiederherstellung von Auenlandschaften an: erhöhte Biodiversität, Kohlenstoffspeicherung, landschaftlicher und 
Freizeitwert. Die Landwirtinne betonen jedoch die Bedeutung der Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
ihrer Betriebe. Die Akzeptanz von Maßnahmen ist größer, wenn sie freiwillig, flexibel, mit fairen Kompensationen 
verbunden und unter Berücksichtigung des lokalen Wissens umgesetzt werden.

Hin zu kohlenstoffreichen Auenlandschaften

Auf Grundlage dieser Ergebnisse empfiehlt ReCarbon, die Kohlenstoffspeicherung stärker als Co-Nutzen in 
bestehende Politiken zu Wasserbewirtschaftung, Biodiversität und ländlicher Entwicklung zu integrieren. Eine klare 
Kommunikation, der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen und partizipative Plattformen wie Flussvertragsmodelle 
sind entscheidend, um wissenschaftliches Wissen mit den Realitäten vor Ort zu verknüpfen. Auf diese Weise können 
Auenlandschaften wie die im Emmels-Tal nachhaltig zu den Klimaschutzbemühungen Belgiens beitragen und 
gleichzeitig weiterhin vielfältige Vorteile für Natur und Gesellschaft bieten.

Bodenprobe zur Berechnung des Kohlenstoffvorrats.

Vor-Ort-Messungen von CO2 und CH4.

Auenlandschaft der Emmels.

Überschwemmungsgebiete als Kohlenstoffsenken zur 
Abschwächung des Klimawandels.

1Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège ; 2KULeuven; 3INBO
Autoren: Laura Maebe1, Alexander James2, Nicolas Kovacs1, Suzanna Lettens3, Guillaume Wagelmans1, Jeroen Meermans1, Gert Verstraeten2

In diesem Zusammenhang ist das Projekt ReCarbon angesiedelt, das untersucht, wie Landnutzungs- und 
Bewirtschaftungspraktiken in belgischen Auenlandschaften die natürliche Kohlenstoffspeicherung verbessern 
können, während gleichzeitig andere wesentliche Funktionen erhalten bleiben: Hochwasserschutz, Erhaltung 
der Biodiversität und landwirtschaftliche Nutzung. Das Projekt kombiniert Feldmessungen, Bodenanalysen, 
numerische Modellierungen und Bewirtschaftungsszenarien. Sechs repräsentative Auen entlang belgischer 
Fließgewässer wurden als Untersuchungsgebiete ausgewählt, darunter das Emmels-Tal, ein Nebenfluss der 
Amel, das Gegenstand dieses Artikels ist.
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Dank an den Sponsor dieses Newsletters

Möchten Sie uns einen Artikel für die nächste Ausgabe vorschlagen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Wir suchen vorrangig Artikel:
- die die Durchführung einer der Maßnahmen unseres Aktionsprogramms durch unsere 
Partner beschreiben ;
- die die verschiedenen Wasserakteure inspirieren können.

Absender : Contrat de rivière de l’Amblève    Rue Nicolas Lambercy 2    4920 Aywaille

Der Flussvertrag Amel-Rur : ein Projekt, das mit den Gemeinden de Amel, Aywaille, Büllingen, Bütgenbach, Comblain-au-
Pont, Gouvy, Lierneux, Malmedy, Manhay, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Sankt-Vith, Trois-Ponts, Vielsalm, Weismes, 
der Wallonie, dem SPW Landwirtschaft, Natürliche Ressourcen und Umwelt sowie den Provinzen Lüttich und Luxembourg 
durchgeführt wird.


